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Logoversionen & Ausrichtungen
Es gibt drei verschiedene Composite-Logos:
• IdS – BMI
• IdS – BMI – DOSB
• IdS – BMI – DOSB – Länder
Von diesen Composite-Logos stehen jeweils bis zu  
drei Ausrichtungen zur Verfügung:
• horizontal
• vertikal
• quadratisch

Das Logo „Integration durch Sport“ (IdS-Logo) ist bei allen Druckerzeugnissen 
und (Werbe-)Materialien, Fahrzeugbeklebungen und den Internetseiten (Bun-
des-, Landeshomepages) des Programms „Integration durch Sport“ zu trans-
portieren. In der Regel wird das IdS-Logo in Kombination mit dem Förderlogo 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) als Absender 
des Programms und dem DOSB-Logo eingesetzt. Um die konkrete Verwen-
dung – hinsichtlich der vorgeschriebenen Reihenfolge sowie der Einhaltung 
der Schutzräume – in der Praxis zu vereinfachen, wurden die einzelnen Logos 
zu sogenannten Composite-Logos zusammengefasst. Veränderungen der 
Logos und deren Reihenfolge sind in keiner Weise zulässig. 

COMPOSITE-LOGOS  
„INTEGRATION DURCH SPORT”

Composite-Logo IdS/BMI/DOSB – horizontal Composite-Logo IdS/BMI – vertikal Composite-Logo IdS/BMI/DOSB/Länder –  
Beispiel Sportjugend Hessen – quadratisch

Farbversionen
Die Composite-Logos stehen jeweils als Farb- und Graustufenversion zur Verfügung. Diese werden ausschließlich auf  
weißem Untergrund platziert. Auf farbigen Hintergründen und Fotos ist daher zwingend der in der jeweiligen Datei 
enthaltene Weißraum beizubehalten. Optional kann der Weißraum auch vergrößert werden. 
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Mindestgröße
Um immer eine gute Les- und Erkennbarkeit zu gewähr-
leisten, ist für das IdS-Logo eine Mindestbreite von 26 mm 
festgelegt. Daraus ergibt sich für die Composite-Logos IdS/
BMI sowie IdS/BMI/DOSB eine Mindestbreite von 26 mm 
für die vertikale und eine Mindesthöhe von 15,3 mm für die 
horizontale bzw. 37,1 mm für die quadratische Ausrichtung.

Schutzraum
Der Schutzraum definiert den minimalen Abstand des Logos zum Format-
rand und zu anderen Elementen (z. B. Text, Grafiken, Bilder). Der in der 
jeweiligen Datei enthaltene Schutz- bzw. Weißraum, der sich an den Vor-
gaben der einzelnen Logos orientiert, ist einzuhalten. Wenn ausreichend 
Raum vorhanden ist, sollte der Abstand größer gewählt werden.

Farbauszeichnung

Orange

PANTONE 144C

CMYK   0 - 55 - 90 - 0
RGB   241 - 134 - 37

Schwarz

PANTONE Black

CMYK   0 - 0 - 0 - 100
RGB   0 - 0 - 0
Hex    #000000

Rot

PANTONE 485

CMYK 0 - 100 - 100 - 0
RGB  255 - 0 - 0
Hex  #FF0000

Gold

PANTONE extra  
Mischung *

CMYK 0 - 12 - 100 - 5
RGB  255 - 204 - 0
Hex  #FFCC00
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Schwarz

PANTONE 426

CMYK   0 - 0 - 0 - 100
RGB   0 - 0 - 0
Hex    #000000

DOSB-/IOC-Rot

PANTONE 192

CMYK 0 - 94 - 65 - 0
RGB  238 - 51 - 78
Hex  #EE334E

DOSB-/IOC-Gelb

PANTONE 137

CMYK 0 - 34 - 91 - 0
RGB  252 - 177 - 49
Hex  #FCB131

IOC-Blau

PANTONE 3005

CMYK 100 - 37 - 0 - 0
RGB  0 - 129 - 200
Hex  #0081C8

IOC-Grün

PANTONE 355

CMYK 100 - 0 - 100 - 0
RGB  0 - 166 - 81
Hex  #00A651
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Die Mindestgröße eines Composite-Logos 
mit Länder-Logo ist abhängig von der 
festgelegten Mindestgröße des IdS-Logos. 
Beim Einsatz dieser Composite-Logos ist 
daher darauf zu achten, dass die Mindest-
breite des IdS-Logos eingehalten wird. 

Freigabe
Jegliche Materialien sind dem DOSB vorab zur finalen Freigabe 
vorzulegen. Der DOSB ist zur Abstimmung der Entwürfe mit dem 
BAMF verpflichtet. Wenden Sie sich diesbezüglich – mit einer 
Voransicht – und bei sonstigen Fragen an: 

idslogo@dosb.de

Bitte planen Sie für den Freigabe-/Abstimmungsprozess zehn 
Werktage ein.

Bei Veröffentlichungen und Verlautbarungen 
aller Art (zum Beispiel Presse erklärungen, 
Publikationen, Arbeitsmaterialien, Berichten, 
Ankündigungen, Einladungen) ist unter 
Einfügung des Förderlogos in der jeweils 
gültigen Fassung auf die Förderung durch 
das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) zwingend hinzuweisen.


